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ABSTRACT 

Téma mojí bakalářské práce je odborná slovní zásoba u vybraného typu smluv. Tato ba-

kalářská práce se zabývá německým právním jazykem, jeho specifikací a analýzou 

právních textů v oblasti pracovního práva. Práce je dělena do dvou částí teoretické a prak-

tické.  

Na začátku teoretické části je definován odborný jazyk spolu s jeho charakteristickými 

rysy, dále je zde charakterizován právní jazyk včetně jeho typických znaků a jeho dělení. V 

této části je definován i právní text a jsou zde uvedené jednotlivé typy právních textů. Na 

konci teoretické části je uvedena definice smlouvy a jednotlivé typy smluv spolu s náleži-

tostmi smluv.   

V praktické části je uvedena definice pracovní smlouvy, jsou zde uvedené i náležitosti pra-

covní smlouvy a dále dochází́ k analýze konkrétních pracovních smluv, které́ byly pro tento 

účel vybrány. 

Klíčová slova: smlouva, právní jazyk, odborná slovní zásoba, právní text, typy smluv, 

analýza 

ABSTRACT 

Das Thema meiner Bachelorarbeit ist Fachsprachliche Lexik dargestellt an einem ausge-

wählten Vertragstyp. Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der deutschen Rechtsspra-

che, ihrer Spezifikation und Analyse von Rechtstexten im Bereich des Arbeitsrechts. Die 

Arbeit ist in zwei Teile gegliedert, theoretisch und praktisch. 

Am Anfang des theoretischen Teils steht eine Fachsprache mit ihren charakteristischen 

Merkmalen, ferner wird die Rechtssprache einschließlich ihrer typischen Merkmale und 

ihrer Unterteilung charakterisiert. Der Rechtstext wird in diesem Abschnitt definiert und 

die einzelnen Arten von Rechtstexten sind hier aufgelistet. Am Ende des theoretischen 

Teils wird der Vertrag allgemein definiert und werden verschiedene Typen von Verträgen 

genannt. 

Im praktischen Teil wird der Arbeitsvertrag definiert, die Einzelheiten des Arbeitsvertrages 

werden hier aufgelistet und die spezifischen Arbeitsverträge, die zu diesem Zweck ausge-

wählt wurden, werden analysiert. 



  

Schlüsselwörter: Vertrag, Rechtssprache, Fachwortschatz, Rechtstext, Vertragsarten, Ana-

lyse 

ABSTRACT 

The topic of my bachelor thesis is illustrated by the technical lexicon on a selected contract 

type. This bachelor thesis deals with the German legal language, its specification and anal-

ysis of legal texts in the field of labor law. The work is divided into two parts, theoretical 

and practical. 

At the beginning of the theoretical part, there is a technical language with its characteristic 

features, as well as the legal language including its typical characteristics and its subdivi-

sion. The legal text is defined in this section and the individual types of legal texts are 

listed here. At the end of the theoretical part, the contract and various type of contracts to-

gether with their requirements are defined. 

 The practical part defines the employment contract, where the details of the employment 

contract are listed and the specific employment contracts chosen for this purpose are ana-

lyzed. 

Keywords: contract, legal language, specialist vocabulary, legal text, types of contract, 

analysis  
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EINLEITUNG 

Das Thema meiner Bachelorarbeit lautet Fachsprachliche Lexik dargestellt an einem aus-

gewählten Vertragstyp. Die vorgelegte Arbeit beschäftigt sich mit der juristischen Fach-

sprache und forscht ihre Merkmale in einzelnen Vertragstypen. Der Grund für die Auswahl 

dieses Themas war meine persönliche Erfahrung, genauso wie auch die Tatsache, dass die 

Verträge seit je abgeschlossen wurden und die juristische Fachsprache sehr wichtig war. 

Am häufigsten kommen die Menschen mit dem Arbeitsrecht in Kontakt. Jeden Tag 

schließt man einen Arbeitsvertrag ab. Aus diesem Grund habe ich mich in dem praktischen 

Teil auf die Verträge konzentriert, die das Arbeitsrecht betreffen.  

Meine Bachelorarbeit besteht aus zwei Teilen. Es handelt sich um einen theoretischen Teil 

und einen praktischen Teil. Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die dann weiter aufgeteilt 

werden.  

Im theoretischen Teil werden theoretische Informationen verarbeitet, die sich mit der Fach-

sprache und deren Merkmalen, mit der juristischen Fachsprache, mit juristischen Textsor-

ten und deren Merkmalen befassen. Am Ende des theoretischen Teils wird der Vertrag all-

gemein definiert und werden verschiedene Typen von Verträgen genannt. 

Im praktischen Teil beschäftigt man sich mit zwei ausgewählten Arbeitsverträgen. Einer 

der Verträge ist ein Muster, das man im Internet finden kann. Der zweite Vertrag ist ein 

konkreter Vertrag von einer konkreten Gesellschaft, der auch wirklich abgeschlossen wur-

de.  

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Sprache der Arbeitsverträge zu analysieren und 

die Merkmale an konkreten Beispielen zu beweisen. Weil die Arbeitsverträge in Paragra-

phen meistens geteilt werden, wurden diese dann weiter beschrieben und analysiert.  Für 

bessere Übersicht wurde eine Tabelle von Paragraphen und konkreten Beispielen herausge-

arbeitet.  
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I.  THEORETISCHER TEIL 
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1 FACHKOMMUNIKATION  

Fachkommunikation ist „die von außen oder von innen motivierte bzw. stimulierte, auf 

fachliche Ereignisse oder Ereignisabfolgen gerichtete Exteriorisierung und Interiorisierung 

von Kenntnissystemen und kognitiven Prozessen, die zur Veränderung der Kenntnisssys-

teme beim einzelnen Fachmann und in ganzen Gemeinschaften von Fachleuten führen“ 

(Hoffmann, 1993, S. 614). 

Die Fachkommunikation existiert sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form. Die 

Fachkommunikation und die Fachsprache sind zwei Begriffe, die eng miteinander verbun-

den sind. Die Fachkommunikation benutzt die Fachsprache.  

 

1.1 Fachsprache 

Zuerst muss man Fachsprache definieren. Eine Fachsprache wird als Teilsystem (Subsys-

tem) der Sprache verstanden, das eine Sammlung aller Sprachwerkzeuge darstellt, die für 

die Kommunikation zwischen Experten in beruflichen Fragen verwendet werden. Zur 

Fachsprache gehören vor allem Fachbegriffe und Fremdwörter. Es gibt viele Definitionen, 

die verschiedene Autoren wie z. B. Hoffmann oder Schmidt diskutieren, aber bis heute 

wurde die Fachsprache nicht genau definiert. Hinsichtlich der Fachsprache können mehrere 

Synonyme festgestellt werden, wie zum Beispiel Technolekt, Jargon oder Fachlatein.  

Fachsprache – “das ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich be-

grenzten Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständigung der dort täti-

gen Fachleute zu gewährleisten.” (Hoffmann, 1985, S. 2). Es geht um die Rede von Fach-

leuten (Experten). Es ist logisch, dass jedes Fach in seinem Bereich spezifische Sprachmit-

tel benutzt, z.B. Kommunikation unter den Ärzten oder den Betriebswissenschaftlern oder 

den Juristen.  

Unter Fachsprache versteht man einen komplexen Bereich (einen Ausschnitt, eine Varietät) 

der Sprachverwendung, der bedingt durch die Spezifika verschiedener fachlicher Situatio-

nen, eine Binnendifferenzierung aufweist. Fachsprache wird von fachlich kompetenten 

Schreibern, bzw. Sprechern gebraucht, um sich mit anderen Fachleuten desselben Faches, 

mit Vertretern anderer Disziplinen oder Laien mit bestimmten Zielen über fachliche Sach-
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verhalte zu verständigen. Sie umfasst die Gesamtheit der dabei verwendeten sprachlichen 

Mittel und weist Charakteristik auf allen bisher von der Linguistik aus methodologischen 

Gründen unterschiedenen innersprachlichen Ebenen auf, von denen lexikalische, morpho-

logische und syntaktische am besten erforscht sind. (Beier, 1980) Mit diesem Begriff hat 

sich auch der Sprachwissenschaftler B. Havránek, Vertreter der Prager linguistischen Schu-

le, beschäftigt. Er akzeptiert vier Sprachstile und seiner Meinung nach gehört die Fachspra-

che zum praktischen und auch theoretischen Stil.  

Eine andere Definition der Fachsprache findet man bei Schmidt, der dazu sagt, dass die 

Fachsprache: „das Mittel einer optimalen Verständigung über ein Fachgebiet unter Fach-

leuten ist “. (Schmidt 1969, S. 17; zitiert nach Fluck 1996, S. 14) 

Die Fachsprache kann man horizontal und vertikal unterteilen. Im Rahmen der horizonta-

len Teilung benutzt man im juristischen Bereich juristische Fachsprache.  

1.1.1 Merkmale der Fachsprache  

Die folgenden fünf Eigenschaften sind essentielle Bausteine zur Darstellung der Fachspra-

che: Deutlichkeit, Verständlichkeit, Ökonomie, Anonymität und Identitätsstiftung. 

• Deutlichkeit 

Eine der wichtigsten Eigenschaften der Fachsprache ist Deutlichkeit. Die Grundlege der 

Vorstellung ist hierbei, dass Fachsprachen der Darstellungsfunktion gerecht werden. Bei 

Deutlichkeit spielt die wichtigste Rolle Wortschatz.  

• Verständlichkeit 

Nach Roelcke ermöglicht die Fachsprache eine möglichst fehlerfreie Vermittlung fachli-

cher Kenntnisse. Dies wird durch Syntax und Lexika der Fachsprache garantiert. Die Ver-

ständlichkeit wird den Kontext beeinfluss vor allem durch fachliche und sprachliche 

Kenntnisse des Rezipienten selbst.  

• Ökonomie 

Das dritte wichtige Merkmal der Fachsprache ist Ökonomie. Diese besteht dann entweder 

darin, “dass bei einem bestimmten sprachlichen Einsatz eine maximale fachliche Darstel-

lung erzielt wird, oder dass eine bestimmte fachliche Darstellung durch einen minimalen 
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sprachlichen Einsatz erfolgt.” (Roelcke, 1999, S. 29) Als Beispiel kann man der tschechi-

schen Sprache entnehmen: statt “ nauka o slovní zásobě” - benutzt man Lexikologie.  

• Anonymität  

Anonymität heißt bei Roelcke, dass der Autor des Textes möglichst sachlich, emotionslos 

und affektlos sein soll.   

• Identitätsstiftung 

„Diese Bestimmung erweist sich insofern als sinnvoll, als nicht allein eine Gruppe den Ge-

brauch einer gemeinsamen Sprache oder Varietät begründen kann, sondern ihrerseits an-

hand dieser wiederum sowohl von Außenstehenden als auch von Angehörigen der Gruppe 

selbst zu identifizieren ist.“ (Roelcke, 1999, S. 30) 

1.1.2 Gliederung der Fachsprache  

Vertikale Gliederung  

In der vertikalen Gliederung geht es um die Tiefe der Fachsprache, sozusagen dem Grad 

der Fachlichkeit. Beispielsweise werden andere Termini verwendet in einer Kommunikati-

on zwischen Ärzten als bei einem Gespräch zwischen dem Arzt und dem Patienten oder 

mit einem Kind. “Eine vertikale Schichtung der Fachsprache hat Walter von Hahn erar-

beitet. Er unterscheidet auf der vertikalen Achse die Theoriesprache (auch: Wissenschaft-

ssprache), die fachliche Umgangssprache (im technischen Bereich: Werkstattsprache) und 

die Verteilersprache (Hahn, 1980, S. 391-392).” (Kontutyté, 2017, S. 6)  

Sowohl auf Konferenzen als auch in der Literatur wird vorwiegend die Theoriesprache von 

Wissenschaftlern angewendet zur Darlegung der Erkenntnisse. Dessen ungeachtet wird im 

beruflichen Alltag eine fachliche Umgangssprache von den Experten genutzt.    

Ischreyt unterteilt die technische Fachsprache in 3 Schichten und das sind:  

• “Wissenschaftssprache (auch: Theoriesprache)  

• fachliche Umgangssprache  

• Werkstattsprache (auch: Verteilersprache)” (Ischreyt 1965, S. 38) 

Beide akzeptieren drei verschiedene Schichten der Fachsprache aber Werkstattsprache ge-

hört bei von Hahn in die zweite Ebene aber Ischreyt bildet die niedrigste Ebene.  
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Eine mehr detaillierte vertikale Schichtung der Fachsprache hat Hoffmann erarbeitet. An-

statt drei Schichten differenziert er fünf vertikale Ausprägungen einer Fachsprache:  

A. “die Sprache der theoretischen Grundlagenwissenschaften,  

B. die Sprache der experimentellen Wissenschaften, 

C. die Sprache der angewandten Wissenschaften und Technik,  

D. die Sprache der materiellen Produktion und  

E. die Sprache der Konsumtion” 

 (Hoffmann, 1985, S. 66).  

 

Horizontale Gliederung  

Bei dieser horizontalen Gliederung richtet man sich nach den Fächern. Man kann verschie-

de Ansichten finden, aber immer handelt es sich um Bereich der menschlichen Tätigkeit. 

Verschiedene Sprachwissenschaftler akzeptieren auch verschieden Gliederungen, manche 

sind sehr einfach, manche sind ziemlich detailliert. 

Nach Roelcke sind es Wissenschaft, Technik und Institutionen. (Roelcke, 1999) Es geht 

um die einfachste Gliederung, aber es gibt auch andere Ansichten wie z.B. von Fluck, der 

die Anzahl der Bereiche bis 300 schätzt.  

Fleischer unterscheidet in seiner horizontalen Gliederung verschiedene Formen der Fach-

sprache nach wissenschaftlichen Bereichen z.B. die Rechtsfachsprache, Fachsprache von 

Elektronik, auch medizinische Fachsprache oder Fachsprache von anderen Fächern. (Flei-

scher, 2001)  

Eine andere Gliederung kann man bei Hoffman finden, er spricht über die Fachsprache der 

Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften usw. (Hoffmann, 1987) Unter dem Begriff 

“Geisteswissenschaften” kann man z.B. Philosophie, Psychologie oder Sprachwissenschaft 

verstehen. Zu den Naturwissenschaften zählt man Mathematik, Physik, Chemie, Biologie 

usw. Jeder Bereich benutzt seine eigene Fachsprache, wobei sie ähnliche Merkmale auf-

weisen.  
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1.1.3 Terminus und Fachwortschatz  

In diesem Kapitel wird über den Fachwortschatz gesprochen, was Oberbegriff zum Termi-

nus ist.  

Im allgemeinen Wortschatz gibt es vor allem neutrale Wörter, im Gegensatz dazu existie-

ren im Fachwortschatz Fachwörter und Termini, die viel präziser und eindeutiger sind. 

Üblicherweise findet man Fachwort und Terminus als Synonyme, aber in Wirklichkeit ist 

das Wort “Terminus” viel präziser und enger. (Fluck, 1991) Daraus kommt hervor, dass 

also das “Fachwort” viel breiter ist und praktisch als Oberbegriff dienen kann. In der Praxis 

werden aber beide Termine verwechselt. Viele Termini haben ihre Herkunft vor allem im 

Lateinischen und Griechischen, weil diese Sprachen in der Vergangenheit als Kommunika-

tionssprachen unter den Wissenschaftlern funktionierten. Heute werden sie als Internatio-

nalismen gebraucht. Zurzeit spielt eine ähnliche Rolle in der Fachsprache die englische 

Sprache. Es ist nicht nur dankt der Elektronisierung, sondern auch deswegen, weil es 

amöfftesten gebrauchte Sprache in der Kommunikation unter den Menschen ist. 

Bei Schmidt findet man auch andere Typen von Fachwörtern. Er unterscheidet hier drei 

Typen von Fachwörtern, und das sind Termini, Halbtermini und Fachjargonismen. Unter 

Halbtermini versteht man z.B. Termini aus der Politik und Termini im Sport und Professi-

onalismus. Der Professionalismus sind Fachwörter, die spezielle Berufe in der Praxis be-

nutzen. Fachjargonismen sind Wörter, die statt der richtigen Fachtermini von den Fach-

männern benutzt werden. (Schmidt, 1969) 

Das Fachwort oder der Terminus sind das grundlegende Merkmal des Fachwortschat-

zes. Zu ihren typischen Kennzeichen gehören: Deutlichkeit, Verständlichkeit, Ökonomie, 

Anonymität und Identitätsstiftung. Diese Begriffe wurden schon im Kapitel 1.1.1 Merkma-

le der Fachsprache behandelt.  
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2 JURISTISCHE FACHSPRACHE  

"Die juristische Sprache ist vergleichbar mit einem Werkzeug, das in erster Linie benutzt 

wird, um klare, unmissverständliche Texte herzustellen - Präzision und Logik gehen daher 

Eleganz und Ästhetik vor. Ausnahmen bilden etwa Präambeln bei völkerrechtlichen Ver-

trägen und Verfassungen, wo nicht selten Pathos mitschwingt.” 1 

“Eine Sprachverwendung kann als Fachsprache bezeichnet werden, wenn sie im Fachbe-

reich verwendet wird, wenn zumindest der Sender ein Fachmann ist, wenn sie zur Vermitt-

lung von Fachinhalten, zur Verständigung über fachliche Gegenstände dient, wenn sie ei-

nen spezifischen Fachwortschatz hat, wenn sie durch häufige Verwendung bestimmter 

grammatischer Mittel gekennzeichnet ist, wenn sie spezifische textuelle Merkmale auf-

weist und als eine bestimmte Textsorte auftritt.” (Kontutytė, 2017, S. 6) 

Juristische Fachsprache wird im juristischen Bereich verwendet. Jura ist die Wissenschaft 

die sich mit Gesetz und Recht beschäftigt. Die juristische Fachsprache benutzen nicht nur 

Wissenschaftler, sondern auch Juristen im praktischen Leben. Es handelt sich um Richter, 

Rechtsanwälte, Notare, betriebliche Juristen und andere Personen, die in diesem Bereich 

tätig sind.  

Alle die diese Fachsprache verwenden, sollten vor allem Hochdeutsch benutzen, aber sie 

bedienen sich auch der Gemeinsprache, weil die Rechtstexte nicht nur an Experten, son-

dern auch an weiteres Publikum gerichtet sind. Die Texte sollen also verständlich sein. Als 

juristische Fachsprache weist sie spezifische Mittel auf. Es sind z.B. kleingedruckte Texte 

ganz am Ende eines Vertrags, die aber sehr wichtig sind. Es kann passieren, dass die Fach-

sprache so kompliziert ist, dass es sich um das undurchdringbare juristische “Fachchine-

sisch” handelt, wie man das humorvoll bezeichnet. 

Sander schreibt: “Die Rechtssprache weist wesentliche Besonderheiten auf. Sie enthält z.B. 

viele Nominalkonstruktionen, zusammengesetzte Substantive und Passivformen. Die Spra-

che des Rechts ist abstrakt, schematisch verallgemeinert und dient damit der materiellen 

Gleichheit.“ (Sander, 2004, S. 5) Unter Nominalisierung versteht man primär die Substan-

                                                 

1http://www.rwi.uzh.ch/elt-lst-

mahlmann/einfuehrungrw/grundbegriffe/de/html/wiederholung_learningObject1.html 

http://www.rwi.uzh.ch/elt-lst-mahlmann/einfuehrungrw/grundbegriffe/de/html/wiederholung_learningObject1.html
http://www.rwi.uzh.ch/elt-lst-mahlmann/einfuehrungrw/grundbegriffe/de/html/wiederholung_learningObject1.html
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tivierung von Verben und Adjektiven. Es können ebenso teile eines Satzes oder ganze Ne-

bensätze nominalisiert werden. 

Beispiele für Nominalisierungen: (Arbeitsvertrag 1) 

1.  Wenn die Schwangerschaft festgestellt ist, soll der Arbeitgeber unverzüglich informiert 

werden.  

Die Feststellung der Schwangerschaft ist dem Arbeitgeber unverzüglich bekannt zu ge-

ben.  

2. Das Management rechnet damit, dass die Einnahmen im nächsten Jahr steigen. 

Das Management rechnet mit einer Steigerung der Einnahmen im nächsten Jahr. 

Aktiv- und Passivformen nehmen unterschiedliche Rollen ein. Aktivformen werden vor 

allem für das Beurteilen von Handlungen, Passivformen für die Schriftform eingesetzt. 

Beispiele für Passivformen: 

1. Aktiv: Die Parteien vereinbaren eine Probezeit von 3 Monaten. 

Passiv: Eine Probezeit von 3 Monaten wird von den Parteien vereinbart.  

2. Aktiv: Das Restaurant stellt den Mitarbeiter als Kellnerin ein. 

Passiv: Der Mitarbeiter wird als Kellnerin eingestellt 

 

2.1 Rechtsprache  

Rechtssprache ist eine Fachsprache, die Fachleute für Kommunikation untereinander be-

nutzen. „Die Rechtssprache als die Fachsprache der Fachleute des Rechtslebens (in der 

Justiz, der Verwaltung und im privaten Rechtsverkehr) ist eine Fachsprache, d.h. sie dient 

einer optimalen Verständigung unter Fachleuten über ein Fachgebiet. So wie andere Fach-

sprachen (etwa die der verschiedenen Gebiete der Technik, der Medizin, der Psychologie) 

ist sie durch einen spezifischen Fachwortschatz und spezielle Regeln oder Gebräuche beim 

Einsatz dieses Wortschatzes und der grammatischen Mittel geprägt.“ (Daum 1998, S. 1; 

zitiert nach Mináriková, 2006, S.  24)  

“Die Rechtssprache ist eine Fachsprache, die von den von der Hochsprache angebotenen 

Mitteln ausgeht und von den grammatischen Regularitäten einer Sprache determiniert wird, 
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dabei jedoch einem bestimmten kommunikativen Bereich – dem Rechtsbereich – unterliegt 

und von dem breiten Angebot der sprachlichen und grammatischen Mittel einer Sprache 

daher solche auswählt, die zum Erreichen der verwünschten Kommunikationsziele in die-

sem Bereich am besten dienen sollten. Die Grundlage der Rechtssprache-Forschung stellen 

dabei die schriftlichen und mündlichen Texte des Rechtslebens dar.” (Mináriková 2006, S. 

26) Diese zwei Definitionen sind verhältnismäßig weiträumig, aber verständlich. Die juris-

tische Fachsprache weist wie andere Fachsprachen typische Merkmale auf, zu denen spezi-

fische Terminologie, komplizierte Satzform und bestimmte grammatische Mittel gehören.  

Die Rechtssprache hat den Charakter einer Fachsprache, es ist für sie charakteristisch, dass 

jedes Wort eine genau definierte Bedeutung haben muss, um das genaue Instrument der 

Regulierung zu sein. Die Besonderheit der Rechtssprache ist, obwohl sie den Charakter 

einer Fachsprache hat, die Rechtsnormen sowie die Vollstreckungsakte, und die einzelnen 

Rechtsakte werden in einer Schriftsprache ausgedrückt. Obwohl es eine andere Stilistik 

und ein anderes Lexikon hat, können wir sagen, dass es sich nicht so sehr von der natürli-

chen Sprache unterscheidet, wie beispielsweise der Berufssprache von Informatikern, 

Technikern usw. 

Die Rechtssprache wird auch von Wiesmann angesprochen, der sich mit der Rechtssprache 

beschäftigt, und sie weiter einteilt. Im engeren Sinne lässt sich die Rechtssprache als „die 

Gesamtheit aller sprachlichen Mittel auffassen, die in dem grundsätzlich durch eine Be-

zugsrechtsordnung bestimmten juristischen Handlungsbereich als institutionellem Rahmen 

von Juristen zum Zweck ihres rechtlichen Handelns verwendet wird, das a) an die betref-

fende Rechtsordnung gebunden ist, das sich b) immer auch an Juristen richtet und das c) in 

den Recht mit Rechtsordnungen des romanisch-germanischen Rechtskreises weitgehend in 

schriftlichen Texten zum Ausdruck kommt, als deren besonders typische Vertreter die von 

Juristen mit hoheitlichen Aufgaben verfassten Texte aus dem Bereich der Gesetzgebung 

und der Rechtsprechung genannt werden können.” (Wiesmann, 2004, S. 20) 

2.1.1 Merkmale der Rechtssprache  

Die Rechtssprache unterscheidet sich in einigen Fällen von der allgemeinen Sprache wie: 

hohe Abstraktion, Fachausdrücke, Verwendung der Substantive, komplizierte Sätze, latei-

nische Begriffe und Wendungen, Abkürzungen, männliche Form. 
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 Hohe Abstraktion  

“(Rechtssprache) Versuch und Methode einer Rechtsfindung, die nicht von allgemeinen, 

umfassenden, sondern von spezifischen, für möglichst viele Einzelfälle gesetzlich geregel-

ten Tatbeständen ausgeht.”2 

§ 90 Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.3 

 

 Fachausdrücke 

Jede Fachsprache von verschiedenen Wissenschaften hat einen spezifischen Wortschatz. 

Weil viele Gesetze und Verordnungen aus langer Rechtstradition herauskommen, bewährt 

die juristische Fachsprache solche Begriffe auf, die in der heutigen Sprache nicht mehr 

gebraucht werden. 

 

 Verwendung der Substantive 

Ganz typisch für die juristische Fachsprache ist der Gebrauch von Substantiven. (Simon, 

2002) "Während in der Alltagssprache, in der mündlichen Kommunikation und in erzäh-

lenden Textformen der Verbalstil dominiert, wird in der Wissenschafts- und Fachsprache 

und in journalistischen Texten häufig der Nominalstil verwendet.” 4 In der allgemeinen 

Sprache ist das Verb Träger der Bedeutung. In der Fachsprache benutzt man lieber das 

Substantiv, das die Bedeutung eindeutig ausdrückt. In der Praxis heißt das, dass statt verba-

le Ausdrücke nominale verwendet werden. Man unterscheidet mindestens drei Typen von 

nominalisierten Nomen: nominalisierter Infinitiv, Nomen auf „ung“, lexikalisiertes Nomen. 

Im Vertrag kommen meistens Nomen auf “ung” vor.  

§ 253 ZPO Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klage-

schrift).5 

 

                                                 

2 https://www.duden.de/rechtschreibung/Kasuistik 
3 https://dejure.org/gesetze/BGB/90.html 

4 https://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/grammatik-nominalisierung-A.pdf 

5 https://dejure.org/gesetze/ZPO/253.html 
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 Komplizierte Sätze 

Komplizierte Sätze sind ein typisches Merkmal für alle Fachsprachen, wobei die Recht-

ssprache eine ganze Reihe von Satzgefügen und Satzverbindungen benutzt, sodass es zu 

Unverständlichkeit des Textes für einen Laien führt.   

(2) Nach Ablauf dieser Befristung endet das Arbeitsverhältnis, ohne dass es einer Kündi-

gung bedarf, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 

vereinbart wird.  

 

 Lateinische Begriffe und Wendungen 

Die juristische Sprache benutzt viele lateinische Begriffe. Ein paar Beispiele sind:6 

Animus obligandi Verpflichtungswille 

Bona fide In gutem Glauben, gutgläubig 

Conditio sine qua non Jede Handlung, die nicht hinweggedacht 

werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner 

konkreten Gestalt entfiele (Kausalität) 

De iure nach der Rechtslage (von Rechts wegen) 

Ex tunc rückwirkend 

Pacta sunt servanda Verträge sind einzuhalten 

Tab.  1. : Lateinischen Begriffe 

                                                 

6https://jura-companion.de/jura-latein-begriffe.html 
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 Abkürzungen 7 

i.A. im Auftrag 

a.E am Ende 

bzw. beziehungsweise  

a.K. außer Kraft 

bab  beglaubigte Abschrift 

EALG Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsge-

setz 

Tab.  2.:  Abkürzungen 

 

 Männliche Form  

Sowie in der tschechischen Rechtssprache auch in den deutschen juristischen Fachsprachen 

spricht man über die Personen immer nur in der männlichen grammatischen Form, obwohl 

es sich um eine Frau handelt. Auch im Arbeitsrecht trifft man immer nur den Begriff “Ar-

beitnehmer/ Arbeitgeber “ obwohl es z. B. um eine Firma geht.  

                                                 

7
 http://jura-companion.de/abkuerzung/a.A.-a.a.O.-a.D.-a.E.-a.K.-a.M.-a.V.v.-aaO.html 
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3 JURISTISCHE TEXTE  

Der Textinhalt ist bei der Definition eines juristischen Textes nicht ausschlaggebend. Ein 

Text ist nicht allein deshalb ein juristischer Text, weil er ein juristisches Thema behandelt 8  

Als juristischer Text wird ein Text anerkannt, der rechtliche Wirkung hat. Der Verfasser ist 

also auch nicht entscheidend, es kann sich um einen beruflichen Juristen als auch um eine 

Privatperson handeln, z. B. eine Vollmacht kann von einem Laien verfasst werden, aber sie 

kann als ein richtiger juristischer Text gelten, wenn sie verlangte Gültigkeitsvorschriften 

einhält. Auch in diesem Text können Fachbegriffe vorkommen. Nach den von Engberg 

festgelegten Kriterien handelt es sich hierbei um einen Rechtstext, wenn der Autor diesen 

Text innerhalb seiner beruflichen Tätigkeit verfasst hat und die Kommunikation zwischen 

den Institutionen zum Ausdruck bringt. Der Autor behauptet, dass Rechtstexte als Recht-

stexte gelten können, die Rechtswirksamkeit haben. (Engberg, 1993) Es existieren aber 

auch popularisierende Rechtexte, die zur Informierung von Laien über das Recht dienen. 

Sie beinhalten aber eine begrenzte Anzahl von Fachwörter damit es der Laien verstehen 

könnte. Nach Suzanne handelt es sich um juristische Fachtexte im breiten Sinne des Wor-

tes. 

3.1 Merkmale juristischer Texte  

Merkmale juristischer Texte sind mannigfaltig, nicht nur der Wortschatz, sondern auch der 

Aufbau des Satzes ist nach Suzanne Ballansat-Aebi vor allem durch die Normenhierarchie 

beeinflusst. Ein Verfassungsartikel über den Umweltschutz ist z. B. viel allgemeiner als die 

darauf beruhenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen. Als nächstes Beispiel könn-

ten auch die Gerichtsurteile der ersten und der letzten Instanz dienen. 9 

In juristischen Texten kommen auch Fachbegriffe von anderen Fachsprache (Technik oder 

Medizin) vor. Wie ein Beispiel kann ein Arbeitsvertrag, in dem der Arbeitnehmer mit einer 

CNC Maschine arbeiten soll. 

                                                 

8 http://www.ballansat-translation.ch/wp-content/uploads/2013/09/Juristische-Texte-Definition-Arten-

Merkmale.pdf 

9 http://www.ballansat-translation.ch/wp-content/uploads/2013/09/Juristische-Texte-Definition-Arten-

Merkmale.pdf 
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3.2 Juristische Textsorten  

Jeder juristische Text muss nach konventionell geltenden Regeln zusammengestellt wer-

den. Diese Regeln bilden bestimmte Muster für juristische Texte. Es gibt eine Menge von 

juristischen Textsorten, die von verschiedene Hinsichten geteilt werden können. Nach Bus-

se unterscheidet man juristische Textsorten im engeren und weiteren Sinne des Wortes. Sie 

müssen immer mit einer gesellschaftlichen Institution verbunden werden. Erste Gruppe 

sind Textsorten des Rechts- und Justizwesens. Die zweite Gruppe bilden andere juristische 

Texte, die hier entstanden sind. (Busse, 2000) 

Gansel unterscheidet folgende drei Textsorten, es sind: Kerntextsorten, Textsorten der 

konventionalisierten, institutionell geregelten Anschlusskommunikation, Textsorten der 

strukturellen Koppelung. Zu den Kerntextsorten gehören vor allem Gesetze. Diese sind 

meistens sehr abstrakt formuliert und brauchen also in der Praxis Kommentar, um sie 

richtig zu verstehen. Der Kommentar gehört zum zweiten Typ von den Textsorten. Die 

nächste schriftliche Kommunikation unter den Institutionen stellt nach Gansel die dritte 

Gruppe der Textsorten vor. (Gansel, 2007) 

Da sie diese Bachelorarbeit mit den Arbeitsverträgen beschäftigt, wird diese Textsorte zur 

zweiten Gruppe gezählt.  Durch das Gesetzt (ABGB) ist die Form des Arbeitsvertrags fest-

gelegt, die immer gehalten werden muss.  
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4 VERTRAG  

Gabler definierten Begriff “Vertrag” im Buch Wirtschaftslexikon wie folgt: “Vertrag ist 

das Mittel zur rechtlichen Gestaltung der persönlichen, wirtschaftlichen Verhältnisse durch 

übereinstimmende Willenserklärung zweier oder mehrerer Parteien.“ (BRICH, 2014, S. 

3427)  

“Ein Vertrag ist ein grds. zweiseitiges Rechtsgeschäft, bei dem durch zwei übereinstim-

mende, in Bezug aufeinander abgegebene Willenserklärung ein rechtlicher Erfolg erzielt 

werden soll.” (Creifelds, 2014, S. 1398)  

„Das Rechtsgeschäft besteht aus einer oder mehreren Willenserklärungen. Die Willenser-

klärung ist die Erklärung einer Partei zur Herbeiführung einer Rechtsfolge im Rechtsver-

kehr. Rechtsgeschäft ist demnach der Oberbegriff für Verträge, die den größten Teil der 

Rechtsgeschäfte ausmachen, und die einseitigen Rechtsgeschäfte, zu denen etwa die Kün-

digung oder die Erteilung einer Vollmacht gehören.“ (Simon, 2013, S.70) 

Der Vertrag (manchmal auch Kontrakt, oder Vereinbarung oder Konvention genannt) ist 

eine zweiseitige oder mehrseitige juristische Handlung (Rechtshandlung), die in gegen-

seitigen inhaltlich gleichen Willenserklärungen der Vertragsparteien liegt, die zur Entste-

hung, Veränderung oder zum Erlöschen der Rechte und Pflichten führt. Sie verbinden ju-

ristische Vorschriften mit solchen Willenserklärungen. Durch den Vertrag entsteht auf die-

se Weise zwischen ihnen eine zur bestimmten Erfüllung führende Verpflichtung. Der Ver-

trag ist eine der Grundsäulen des Privatrechts, besonders des Zivilrechts. Der Vertrag kann 

sowohl zwischen den juristischen als auch physischen Personen abgeschlossen werden.  

Bürgerliches Gesetzbuch, die Abkürzung BGB unterscheidet verschiedene Arten von Ver-

trägen.  Zu den gesetzlichen Vertragstypen (typischen Verträgen) gehören z.B. Kaufvertrag, 

Werkvertrag, Dienstvertrag, Mietvertrag, Leihvertrag. Jeder Vertrag enthält andere Punkte, 

je nachdem, ob es sich um einen Kaufvertrag, einen Arbeitsvertrag oder einen Darlehens-

vertrag handelt. “ Die Hauptpflichten eines Vertrags geben dem Vertrag sein charakteristi-

sches Gepräge und dienen als Abgrenzungsmerkmale gegenüber anderen Vertragsarten.”10  

                                                 

10 http://lexikon.jura-basic.de/aufruf.php?file=1&find=Vertrag_Wesensmerkmale 
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4.1 Typen von Verträgen  

Man kann verschiedene Typen von Verträgen unterscheiden (alphabetisch):  

• Arbeitsvertrag  

• Darlehensvertrag 

• Dienstvertrag  

• Gelddarlehensvertrag 

• Kaufvertrag 

• Kontovertrag 

• Leihvertrag 

• Mietvertrag 

• Pachtvertrag 

• Sachdarlehensvertrag 

• Schenkungsvertrag 

• Versicherungsvertrag 

• Werkvertrag 

Alle diese Typen von Verträgen kann man im Gesetzbuch unter bestimmter Paragraphen 

finden. Typen von Verträgen und ihre bestimmten Paragraphen sind in der folgenden  

übersichtlichen Tabelle zu sehen. 11 

 

 

                                                 

11 http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html 
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Typen von Verträge Paragraphen  

Kaufvertrag § 433 BGB 

Verbrauchsgüterkauf § 474 BGB 

Werk- und Werklieferungsvertrag § 631, 651 BGB 

Schenkung § 516 BGB 

Dienst- bzw. Arbeitsvertrag § 611 BGB 

Auftrag § 662 BGB 

Geschäftsbesorgungsvertrag § 675 BGB  

Mietvertrag § 535 BGB 

Pachtvertrag  § 581 BGB 

Darlehen  § 488 BGB 

Bürgschaft  § 765 BGB  

Tab.  3.: Übersicht den Typen von Verträge 

 

4.2 Typische Merkmale des Vertrags  

• Vertragsfreiheit 

• Vertragspartner 

• Vertragsgegenstand 

Diese drei Punkte kann jeder selbst entscheiden. Man kann bestimmen, ob man einen Ver-

trag überhaupt abschließen möchte, mit wem der Vertrag abgeschlossen wird. Genauso 

wird der Vertragsgegenstand frei bestimmt. Alle diese Punkte sind im Gesetzbuch zu erhe-

ben. 

https://www.juraforum.de/rechtsberatung/arbeitsvertrag-pruefen.html
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4.3 Formale Bestandteile des Arbeitsvertrags 

Alle diese Punkte findet man in dem Arbeitsvertrag, aber jeder Arbeitsvertrag kann unter-

schiedlichen Inhalt haben, d. h. verschiede Punkte oder Paragraphen. Dies liegt daran, dass 

die Auszubildenden verschiedene Bedingungen vereinbaren können, z. B. Probezeit - wenn 

der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zustimmt, dass keine Probezeit erforderlich ist, wird 

dieser Punkt im Arbeitsvertrag nicht aufgeführt.  

Zu den formalen Vertragsbestandteilen gehören folgende Punkte, die üblicherweise so an-

geordnet werde: 

• Vertragsparteien  

• Beginn des Arbeitsvertrags 

• Arbeitsinhalte und Tätigkeitsbeschreibung  

• Befristung 

• Probezeit 

• Arbeitsort 

• Arbeitszeit 

• Gehalt  

• Kündigungsfristen  

• Urlaub  

• Krankheitsfall 

• Überstundenregelung 

• Geheimhaltungsklausel/ Schweigepflicht 

• Nebenberufliche Tätigkeiten  
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II.  PRAKTISCHER TEIL 
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5 ARBEITSVERTRAG 

“Das Arbeitsverhältnis ist ein Rechtsverhältnis, das die Leistung abhängiger, fremdbe-

stimmter Arbeit zum Inhalt hat und durch Arbeitsvertrag begründet wird.”12  

“Ein Vertrag und damit auch der Arbeitsvertrag ist ein zwei- bzw. mehrseitiges Rechtsge-

schäft, das durch übereinstimmende Willenserklärung (mindestens) zweier Personen zu-

stande kommt”13 

Wenn wir befristeten Arbeitsverhältnissen haben, der als befristeter Vertrag bezeichnet 

wird, wird im folgenden Paragraph festgestellt, dass das Entscheidende die Schriftform ist 

und dass dieser Vertrag nicht mündlich ausgehandelt werden kann. (§ 14 Abs. 4 TzBfG). 

Alle diese Definitionen stimmen darin überein, dass es um eine Beziehung zwischen einem 

Arbeitnehmer und einem Arbeitgeber geht und dieses Arbeitsverhältnis gesetzlich geregelt 

ist. Der Arbeitsvertrag verpflichtet den Arbeitnehmer, die vereinbarte Arbeit zu leisten, und 

den Arbeitgeber, die Arbeit festzustellen und sie zu entgelten.  

5.1 Arten des Arbeitsvertrags  

Es existieren verschiedene Arten von Arbeitsverträgen man kann sie in zwei Gruppen ein-

teilen: Arbeitsverträge die auch bei uns in Tschechien öfter gebraucht werden und mehr 

bekannt sind, und Arbeitsverträge die weniger oder fast unbekannt bei uns sind. Diese wer-

den näher beschrieben.  

• Anstellungsvertrag 

• Befristeter Arbeitsvertrag  

• Praktikumsvertrag 

• Werkvertrag / Dienstvertrag  

• Arbeitsvertrag für Angestellte 

• Ausbildungsvertrag  

                                                 

12
https://media.arbeiterkammer.at/stmk/2014_Arbeitsvertragsrecht-broschuere_barrierefrei.pdf S. 17 

13
 https://media.arbeiterkammer.at/stmk/2014_Arbeitsvertragsrecht-broschuere_barrierefrei.pdf S. 17 

https://media.arbeiterkammer.at/stmk/2014_Arbeitsvertragsrecht-broschuere_barrierefrei.pdf
https://media.arbeiterkammer.at/stmk/2014_Arbeitsvertragsrecht-broschuere_barrierefrei.pdf
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• Typen von Verträgen die weniger bekannt sind: Unbefristeter Arbeitsvertrag, Arbeitsver-

trag für einen Minijob, Ehrenamstvertrag  

• Unbefristeter Arbeitsvertrag 

“Bei einem Berufsausbildungsvertrag handelt es sich um den Vertrag zwischen einem 

Ausbildungsbetrieb und einem Auszubildenden, der einen anerkannten Ausbildungsberuf 

erlernen möchte. In ihm sind die Rahmenbedingungen vom Arbeitsverhältnis festgehal-

ten.”14 

• Arbeitsvertrag für einen Minijob  

Als Mini-Job oder auch 450-Euro-Job bezeichnet man so ein Arbeitsverhältnis, das dieses 

Verhältnis nur für kurze Zeit vereinbart ist oder dessen regelmäßige Verdienstgrenze bei 

monatlichen 450 Euro liegt. Dieser Typ des Arbeitsvertrags ist für die Eltern bestimmt, die 

sich um Kinder kümmern müssen.15 

• Ehrenamstvertrag  

Dieser Ehrenamtsvertrag ist nicht bis jetzt gesetzlich definiert, aber unter diesem Begriff 

kann man so einen Vertrag verstehen, wo man sich verpflichtet ein öffentliches Amt fre-

iwillig und kostenlos zu leisten, wobei man nur Aufwandsentschädigungen bekommt. 

 

5.2 Formale Vertragsbestandteile  

Zu den formalen Vertragsbestandteilen gehören folgende Punkte: 

• Vertragsparteien  

• Beginn des Arbeitsvertrags 

• Arbeitsinhalte und Tätigkeitsbeschreibung  

• Befristung 

• Probezeit 

                                                 

14 https://www.arbeitsvertrag.org/ausbildung/ 

15 https://www.arbeitsvertrag.org/minijob/ 



TBU in Zlín, Humanwissenschaftliche Fakultät 32 

 

• Arbeitsort 

• Arbeitszeit 

• Gehalt  

• Kündigungsfristen  

• Urlaub  

• Krankheitsfall 

• Überstundenregelung 

• Geheimhaltungsklausel/ Schweigepflicht 

• Nebenberufliche Tätigkeiten  

Alle diese Punkte müssen nicht unbedingt in jedem Typ des Arbeitsvertrags vorkommen. 

Weil es sich in dem untersuchten Text um einen befristeten Arbeitsvertrag handelt, enthält 

er keine nebenberuflichen Tätigkeiten. In den Verträgen werden allgemein vor allem kon-

krete Angaben angeben. Es sind volle Adressen, genaue Daten, manchmal verlangt der 

Arbeitgeber auch Kontonummer. In dem analysierten Vertrag handelt es sich um den Ar-

beitsvertrag, der zwischen einem Arbeitgeber (Hotel) und mir als Arbeitnehmer (Kellne-

rin)abgeschlossen wurde.  

Zum Korpus des Arbeitsvertrags: jeder Arbeitsvertrag hat eine Überschrift mit dem Namen 

des Vertrags. Unter der Überschrift “ Arbeitsvertrag” sind die Vertragsparteien (der Arbeit-

geber und der Arbeitnehmer) genannt. Die Arbeitsverträge werden in verschiedenen Teile 

eingeteilt, die mit Buchstabe, Zeichen, Nummer, arabische Ziffer oder Paragrafen bezeich-

net werden. In dieser Arbeit werden zwei Arbeitsverträge analysiert. Diese zwei Arbeits-

verträge enthalten neun und fünfzehn Paragrafen, die gründlich beschrieben werden. 

In diesem Teil findet man folgende Sprachwendungen, Redewendungen, Fachtermine und 

Abkürzungen und Passivform.  

Weil die AV zu den Textsorten der juristischen Sprache gehören, sollten sie über die für 

solche Texte charakteristischen Merkmale verfügen, wie z.B.: Fachausdrücke, abstrakte 

Begriffe, komplizierte Sätze, Passivformen usw.  

In der folgenden Tabelle möchte ich einzelne Paragraphen der zwei untersuchten Arbeits-

verträge zeigen, die in dem weiteren Teil der Arbeit näher analysiert werden, wobei ich die 
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angewendeten Formulierungen anführe. Die leeren Felder bedeuten, dass der jeweilige Pa-

ragraph in dem konkreten Vertrag nicht geregelt wird.   

 

 Arbeitsvertrag 1 (AV1) Arbeitsvertrag 2 (AV2) 

§ 1 Beginn des Arbeitsver-

hältnisses 

Das Arbeitsverhältnis 

beginnt am…. 

Der Mitarbeiter wird mit 

Wirkung vom …befristet 

bis.. 

§ 2 Probezeit Die ersten sechs Monate 

(oder drei Monate) gelten 

als Probezeit. 

Die Parteien vereinbaren 

eine Probezeit von 3 Mona-

ten.  

§ 3 Tätigkeit  Der Mitarbeiter wird 

als…eingestellt. 

Der Mitarbeiter wird 

als…eingestellt. 

§ 4 Arbeitsvergütung Der Arbeitnehmer erhält 

eine monatliche Bruttover-

gütung von … Euro / einen 

Stundenlohn von derzeit … 

Euro.  

Die Höhe des monatlichen 

Engeltes beträgt …Euro 

brutto.  

§ 5 Arbeitszeit  Die regelmäßige 

wöchentliche Arbeitszeit 

beträgt derzeit…Stunden.  

Die regelmäßige 

Arbeitszeit, aussließlich der 

Pausen, beträgt 6 

Tage/Woche 

§ 6 Urlaub  Der Arbeitnehmer hat 

Anspruch auf einen 

gesetzlichen Mindesturlaub 

von 20 Arbeitstagen im 

Kalenderjahr.  

Der Urlaubsanspruch 

beträgt 2 Tage/Monat 

§ 7 Betriebsferien  

 

Der Arbeitnehmer ist damit 

einverstanden einen Teil 

seines Urlaubs während der 

Dauer der 
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Betriebsferien…zu 

konsumieren.  

§ 8 Krankheit  Dauert die Arbeitsunfähig-

keit länger als drei Kalen-

dertage, hat der Arbeitneh-

mer eine ärztliche Beschei-

nigung über das Bestehen 

sowie deren voraussichtli-

che Dauer spätestens an 

dem auf den dritten Kalen-

dertag folgenden Arbeitstag 

vorzulegen.  

Der Feststellung der 

Schwangerschaft oder den 

Rechten aus dem Schwer-

beschädigtengesetz bzw. 

Anderen Gesetzen ist dem 

Arbeitgeber unverzüglich 

bekannt zu geben.  

§9Verschwiegenheitspflicht 

 

Der Arbeitnehmer ver-

pflichtet sich, während der 

Dauer des Arbeitsverhält-

nisses und auch nach dem 

Ausscheiden, über alle Be-

triebs- und Geschäftsge-

heimnisse Stillschweigen 

zu bewahren.  

Der Mitarbeiter hat über 

alle Geschäftsvorgänge - 

auch der Kunden des Ar-

beitgebers -  währen und 

nach Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses Still-

schweigen zu bewahren.  

§ 10 Nebentätigkeit 

 

Der Arbeitnehmer 

verpflichtet sich, während 

der Dauer des 

Arbeitsverhältnisses und 

auch nach dem 

ausschieden, über alle 

Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse 

Stillschweigen zu bewahren  

Der Mittarbeiter widemt 

seine Arbeitskraft ausslies-

lich dem Arbeitgebr. Er 

darf ohne schriftliche Zu-

stimmung des Arbeitgebers 

keine andere berufliche 

oder entgeltliche Tätigkeit 

ausüben. Er ist verpflichtet, 

jederzeit im Interesse des 

Unternehmens zu handeln 

und eine Aufgaben or-

dungsgemäss und entspre-
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chend den ihm erteilen 

Weisung zu erfühlenl.  

§ 11 Vertragsstrafe 

 

Der Arbeitnehmer ver-

pflichtet sich für den Fall, 

dass er das Arbeitsverhält-

nis nicht vertragsgemäß 

antritt oder das Arbeitsver-

hältnis vertragswidrig be-

endet, dem Arbeitgeber 

eine Vertragsstrafe in Höhe 

einer halben Bruttomonats-

vergütung für einen Ver-

tragsbruch bis zum Ende 

der Probezeit und einer 

Bruttomonatsvergütung 

nach dem Ende der Probe-

zeit zu zahlen. Das Recht 

des Arbeitgebers, weiterge-

hende Schadenersatzan-

sprüche geltend zu machen, 

bleibt unberührt.  

Tritt der Mitarbeiter das 

Arbeitsverhältnis nicht an 

oder löst er es ohne berech-

tigen Grund fristlos oder 

wird er berechtigt fristlos 

entlassen, so zahlt er an den 

Arbeitgeber für dieses ver-

tragswidrige Verhalten eine 

Entschädigung in Höhe von 

einem Bruttomonatsentgelt. 

Der Arbeitgeber kann statt-

dessen auch den tatsächlich 

entstandenen Schaden er-

setzt verlangen, es sei denn, 

dass der Mitarbeiter nach-

weist, dass dem Arbeitge-

ber kein oder nur ein gerin-

ger Schaden entstanden ist  

§ 12 Kündigung  

 

Die Kündigung bedarf der 

Schriftform. Vor Antritt des 

Arbeitsverhältnisses ist die 

Kündigung ausgeschlossen.  

 

§13 Verfall-

Ausschlussfristen  

 

Die Vertragsparteien müs-

sen Ansprüche aus dem 

Arbeitsverhältnis innerhalb 

von drei Monaten (oder: 

sechs Monaten) nach ihrer 

Fälligkeit schriftlich gel-

tend machen und im Falle 
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der Ablehnung durch die 

Gegenseite innerhalb von 

weiteren drei Monaten ein-

klagen. 

§14 Zusätzliche Vereinba-

rungen 

  

Tab.  4.: Übersicht einzelner Paragraphen 

Die folgenden Paragraphen werden nach Arbeitsvertrag 2 (AV2) gegliedert. 
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Ad §1 Tätigkeit 

In diesem Paragraph beschreibt man die Tätigkeit und die Frisst und die Probezeit. Unter 

dem Begriff Tätigkeit versteht man, was der Inhalt der Arbeitstätigkeit wird. Hier kann 

man auch feststellen, an welchen Arbeitsorten und in welcher Stadt der Arbeitnehmer ar-

beiten wird.  Die Beschreibung der Tätigkeit gibt es im Arbeitsvertrag. Meistens wird die 

Tätigkeit in folgender Form des Satzes formuliert.  

Im AV1 und AV2 sind: Der Arbeitnehmer wird als…eingestellt, Der Mittarbeiter wird mit 

Wirkung vom…befristet bis… eingestellt. 

a) Beginn des Arbeitsverhältnisses 

In jedem Arbeitsvertrag ist der Beginn des Arbeitsverhältnisses festgestellt, d.h. wann der 

Arbeitnehmer in der Arbeit sein muss, und wann sein erster Arbeitstag ist. 

AV1 - Das Arbeitsverhältnis beginnt am … 

AV2 - Der Mitarbeiter wird mit Wirkung vom … befristet bis … 

 

b) Arbeitsinhalte und Tätigkeitsbeschreibung 

Es häng von dem Arbeitgeber ab wie detailliert die Tätigkeit beschreibt. Es kann passieren, 

dass der Arbeitnehmer eine andere Tätigkeit ausüben muss.  

AV1 §3 - Der Arbeitnehmer wird als… eingestellt.  

AV1 §3 - Er verpflichtet sich, auch andere zumutbare Arbeiten auszuführen - auch an ei-

nem anderen Ort -, die einen Vorkenntnissen und Fähigkeiten entspricht und nicht mit ei-

ner Lohnminderung verbunden sind. 

AV2 §1 - Bei betrieblicher Notwendigkeit kann der Mittarbeiter - ohne Entgelteinbuße- 

vorübergehend auch mit einer anderen zumutbaren Tätigkeit betraut werde.  

 

c) Befristung 

AV2 -§1 Der Mittarbeiter wird mit Wirkung … vom…befristet bis…als…eingestellt. 

 kann betraut werden, wird erstellt - Passivform  

Probezeit, Vertragsbestandteil, Entgelteinbuße - Fachtermine  
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Er verpflichtet sich, … auszuführen. - Infinitiv mit zu  

…nicht mit einer Lohnminderung verbunden sind. - Zustandspassiv  

 

Ad §2 Pflichten des Mitarbeiters 

Hier in diesem Paragraph sind die Pflichten des Arbeitgebers aber auch des Arbeitnehmers 

festgestellt. Zu den Pflichten des Arbeitgebers gehört z. B. den Lohn dem Arbeitnehmer 

auszuzahlen.  Die Pflichten, die der Arbeitnehmer hat, sind z.B., dass er zur bestimmten 

Zeit in der Arbeit sein muss. Dieser Paragraf besteht aus 3 Absätzen. Hier findet man Aus-

drücke wie: ausschließlich, ausgenommen, ordnungsgemäß, vertraulich, der Dritte. Auch 

die Konstruktionen mit dem Infinitiv mit zu, z.B. …ist verpflichtet …zu handeln und… zu 

erfüllen oder der Mitarbeiter hat … zu bewahren/ zu behandeln.   

 

Ad §3 Versetzbarkeit 

Dieser Absatz ermöglicht dem Arbeitgeber, den Arbeitnehmer innerhalb der Firma zu ver-

setzen. Wenn der Arbeitnehmer damit nicht einverstanden ist, kann der Arbeitgeber nach 

vorheriger Androhung fristlos das Arbeitsverhältnis zu kündigen.  

Arbeitsverhältnis, vorherige Androhung, fristlos - Fachtermine 

 …berechtigt…zu kündigen, die Interessen sind zu berücksichtigen, tätig zu werden - Infini-

tiv mit zu 

… ist…versetzbar - Zustandspassiv 

 

 

Ad §4 Entgelt und Arbeitszeit 

Paragraph § 4 Entgelt und Arbeitszeit gibt die Höhe des monatlichen Entgeltes, die …€ 

brutto an. Die Lohnbedingung ist für jeden Arbeitnehmer sehr wichtig, weil in diesem Pa-

ragraph sieht man die Höhe seines Gehalts. Das Gehalt wird meistens in brutto angegeben. 

Im Arbeitsvertrag geht es um das Arbeitsverhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem 

Arbeitnehmer, wann sich der Arbeitgeber verpflichtet, dass er eine Arbeit dem Arbeitneh-

mer geben wird, und auch, dass er ihm diese Arbeit bezahlt. Auf der zweiten Seite ver-

pflichtet sich der Arbeitnehmer, die ihm vom Arbeitgeber übertragenen Arbeiten auszufüh-

ren. Außerdem kann man hier auch finden, zu welchem Datum er die Auszahlung erhält 
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und wie er sie erhält, d.h entweder im Einnahmekonto oder in Bargeld. Heutzutage kommt 

es öfter vor, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auf dessen Konto einen Lohn über-

weist. 

 In den Arbeitsverträgen befinden sich vorwiegend die Löhne in Brutto. Brutto ist das Ge-

genteil zu Netto und stammt aus dem Italienischen. Es bedeutet „mit Verpackung“ oder 

„vor Abzug der Steuern“.  

Das Wort „Netto“ stammt ebenfalls aus dem Italienischen und bedeutet „ohne Verpa-

ckung“ oder „ohne hinzugerechnete Steuer“.  Um es zu bekommen, muss man Steuern, 

Sozial- und Krankenversicherung abrechnen. Nach der Abrechnung geht es schon um Net-

to.  

Fachtermine: Brutto, Netto 

AV2 §4 - Die Höhe des monatlichen Entgeltes beträgt, die Auszahlung erfolgt bar zum 1. 

Des Folgemonats.  

AV1 §4 - Der Arbeitnehmer erhält eine monatliche Bruttovergütung von.............€ / Stun-

denlohn von…Euro. 

AV2 §4 - Die Entgeltzahlung erfolgt bargeldlos bis zum 5. des Folgemonats auf das anzu-

gebende Konto des Mitarbeiters.  

Zu der Arbeitszeit: der Arbeitnehmer soll maximal acht Stunden pro Tag nach dem Gesetz 

arbeiten. Es sind 40 Stunden pro Arbeitswoche. Im Arbeitszeitgesetzt findet man auch, 

dass jeder Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine Pause, mindestens in 30 Minuten bei 

einer Arbeitszeit zwischen sechs und neun Stunden hat. 

AV2 §4 - Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt wöchentlich…Stunden…. 

AV1§5 - Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt derzeit…Stunden.  
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Ad §5 Urlaub  

Das Arbeitsrecht gibt an, wie viele Urlaubstage man in einem Jahr hat, hängt jedoch von 

der Anzahl der Arbeitstage ab. Das heißt: mit 5 Arbeitstagen pro Woche ist der Mindestan-

spruch an Urlaub auf 20 Tage im Jahr. Bei weniger Arbeitstagen wie 4 oder 3 Tagen ist 

Urlaub an 16 und 12 Urlaubstage feststellt. 

AV1 - Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen gesetzlichen Mindesturlaub von derzeit 

20 Arbeitstagen im Kalenderjahr -  ausgehend von einer Fünf - Tage - Woche.  

AV1 - Für den vertraglichen Urlaub gilt abweichend von dem gesetzlichen Mindesturlaub, 

dass der Urlaubsanspruch mit Ablauf des Übertragungszeitraums am 31. 3. Des Folgejah-

res auch dann verfällt, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht genom-

men werden kann.  

AV2 - Der Urlaubsanspruch beträgt 2 Tage/Monat.  

AV2 - Das Urlaubsgeld beträgt … € pro Urlaubstag.  

 

Ad § 6 Arbeitsfähigkeit  

Dieser Paragraph beschäftigt sich mit Krankheit d.h. wenn ein Arbeitnehmer krank wird. 

Hier erfährt der Arbeiter, was er machen soll, wenn diese Situation passiert. Man kann hier 

auch Bedingungen bei der Schwangerschaft finden.  

Infinitiv mit zu ..ist bekannt zugeben,  

voraussichtliche Dauer - Fachtermine 

 

Ad §7 Vertragsbeendigung, Probezeit  

Paragraph § 7 beschreibt die Beendigung des Vertrags unter verschiedenen Bedingungen. 

Was die Probezeit betrifft, handelt es sich um die Zeit (meisten 3 Monate), in der der Ar-

beitnehmer oder auch der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis beenden können.  

Arbeitsverhältnis antrete, das vertragswidrige Verhalten, die Entschädigung in Höhe – 

Fachtermine: Arbeitsverhältnis 

AV2 - Die Parteien vereinbaren eine Probezeit von 3 Monaten.  
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AV1 - Die ersten sechs Monate (oder: drei Monate) gelten als Probezeit. Während der 

Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Frist von zwei Wochen gekün-

digt werden.  

Ad §8 Sonstiges  

Im vorletzten Paragraphen findet man Verschiedenes z.B. Handyverbot, Parken, Rauchen 

usw..  

Ad § 9 Erlösung von Anspruch  

 

Hier stellt man fest, dass alle beiderseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind in-

nerhalb von 2 Monaten schriftlich geltend zu machen.  

Hier sind zwei Arten von Verträgen, der erste ist ein Muster, das ich im Internet gefunden 

habe. Man kann nur dieses Dokument ausdrucken, erfüllen und benutzen. Im zweiten Fall 

geht es um einen konkreten Arbeitsvertrag aus einem Unternehmen in Deutschland.  
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16  

Abbildung 1 – AV1 

                                                 

16 https://www.instaff.jobs/arbeitsvertrag 
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Abbildung 2 – AV2 
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Merkmale der ober erwähneten Verträ-

gen. 

 AV1 AV2 

Passivkonstruktionen Das Arbeitsverhältnis wird 

…geschlossen.  

wird..erstellt, 

wird..abgegolten, wer-

den…bezahlt 

Infinitiv mit zu Er verpflichtet sich, 

…auszuführen.. 

Der Mitarbeiter hat …zu 

bewahren/ zu behandeln 

Haben + Infinitiv mit zu …hat der Arbeitnehmer eine 

ärztliche Bescheinigung 

…vorzulegen. 

Der Mitarbeiter hat … zu 

bewahren/ zu behandeln. 

Nebensätze Nach Ablauf dieser Bef-

ristung endet das Arbeit-

sverhältnis, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf, 

wenn nicht bis zu diesem 

Zeitpunkt eine Fortsetzung 

des Arbeitsverhältnisses 

vereinbart wird. 

Für den Fall, dass ein 

Probearbeitsverhältnis 

zwischen den Ver-

tragsparteien vereinbart 

ist, kann während der 

Probezeit das Arbeit-

sverhältnis beiderseits 

durch eine Kündi-

gungsfrist von 2 Wochen 

beendet werden. 

Personalpronomen Für den vertraglichen Ur-

laub gilt abweichend von 

dem gesetzlichen Mindestur-

laub, dass der Urlaubsans-

pruch mit Ablauf des Über-

tragungszeitraums am 31. 3. 

des Folgejahres auch dann 

Tritt der Mitarbeiter das 

Arbeitsverhältnis nicht an 

oder löst er ohne berechtig-

ten Grund fristlos oder wird 

er berechtigt fristlos entlas-

sen, so zahlt er an den Ar-

beitgeber für dieses ver-
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verfällt, wenn er wegen Ar-

beitsunfähigkeit des Arbeit-

nehmers nicht genommen 

werden kann.   

tragswidrige Verhalten eine 

Entschädigung in Höhe von 

einem Bruttomonatsentgelt.   

Komposita Arbeitsverhältnis,    

Arbeitsvertrag, 

Stellenbeschreibung,  

Vertragsbestandteile  

Wiederholung Das Arbeitsverhältnis be-

ginnt am …  

Das Arbeitsverhältnis wird 

… 

Der Mitarbeiter widmet 

seine Arbeitskraft… Der 

Mitarbeiter hat… 

 

5.2.1 Überblick  

Hier sind die Merkmale der analysierten Verträge. 

• Passivkonstruktionen: Vorgangspassiv, Zustandspassiv 

• Vorgangspassiv: AV2 §1 kann betraut werden, wird erstellt, §4 wird abgegolten, werden 

ausgeschlossen, werden bezahlt, V1 §2 wird geschlossen, §3 wird eingestellt 

• Zustandspassiv: AV2 §3 Der Mitarbeiter ist innerhalb der Firma versetzbar. AV1 §12  

• Infinitiv mit zu:  AV2 §2 Der Mitarbeiter hat … zu bewahren/ zu behandeln. 

AV1 § 3 - Er verpflichtet sich, auch andere zumutbare Arbeiten auszuführen … 

 

• Nebensätze:  

Zu den typischen Merkmalen der Verträge gehören die Nebensätze, die kompliziertere Sa-

tzkonstruktionen bilden. Die entstandenen Satzverbindungen und Satzgefüge sind dann für 

Laien schwierig zu verstehen, obwohl es bei dem Arbeitsvertrag dazu nicht kommen  

sollte.  
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AV1 §2 Nach Ablauf dieser Befristung endet das Arbeitsverhältnis, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt eine Fortsetzung des Arbeit-

sverhältnisses vereinbart wird. AV2 § 7 Für den Fall, dass ein Probearbeitsverhältnis 

zwischen den Vertragsparteien vereinbart ist, kann während der Probezeit das Arbeit-

sverhältnis beiderseits durch eine Kündigungsfrist von 2 Wochen beendet werden. 

 

• Wiederholungen:  

In dem Arbeitsvertrag befinden sich sehr oft die Wiederholungen der Substantive, um die 

Deutlichkeit und Verständlichkeit einzuhalten.  

AV2 §2 Der Mitarbeiter widmet seine Arbeitskraft… AV2 §2 Der Mitarbeiter hat… 

AV1 §1 Das Arbeitsverhältnis beginnt am … AV1 §2 Das Arbeitsverhältnis wird … 

 

• Haben / Sein + Infinitiv mit zu:  

Eine der Möglichkeiten die Pflicht auszudrücken, ist die Benutzung der Hilfsverben “haben 

oder sein” mit Infinitiv mit zu.  

AV2 §2 Der Mitarbeiter hat … zu bewahren/ zu behandeln. 

AV2 § 6Die Feststellung der Schwangerschaft oder den Rechten aus dem Schwerbe-

schädigtengesetz bzw. anderen Gesetzen ist dem Arbeitgeber unverzüglich bekannt zuge-

ben.  

AV1 §8 …hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen sowie de-

ren voraussichtliche Dauer spätestens an dem auf den dritten Kalendertag folgenden Ar-

beitstag vorzulegen. 

 

• Personalpronomen:  

Man kann die Personalpronomen nur damals benutzen, wenn es absolut eindeutig ist, um 

welche Person es sich handelt.  

AV2 §7 – Tritt der Mitarbeiter das Arbeitsverhältnis nicht an oder löst er ohne berechtig-

ten Grund fristlos oder wird er berechtigt fristlos entlassen, so zahlt er an den Arbeitgeber 
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für dieses vertragswidrige Verhalten eine Entschädigung in Höhe von einem Bruttomonat-

sentgelt.   

AV1 §6 – Für den vertraglichen Urlaub gilt abweichend von dem gesetzlichen Mindestur-

laub, dass der Urlaubsanspruch mit Ablauf des Übertragungszeitraums am 31. 3. des Fol-

gejahres auch dann verfällt, wenn er wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers nicht 

genommen werden kann.  

  

• Komposita: 

Die gebräuchlichste Art, neue Nomen auf Deutsch zu erstellen, ist das Komponieren. Eine 

Verbindung besteht aus mindestens zwei Wörtern. Die Anzahl der Wörter ist jedoch nicht 

begrenzt.  

AV1 §1 Arbeitsverhältnis, Arbeitsvertrag, AV2 §1 Stellenbeschreibung, Vertragsbestand-

teile  

 

• Abkürzungen:  

Die Abkürzungen benutzt man zur schnelleren und ökonomischen Ausdrucksweise.  

AV2 §6 …. z.B. …- zum Beispiel 

AV2 (Arbeitgeber) GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

AV1 §6 - bzw. - beziehungsweise  
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6 ZUSAMMENFASSUNG 

Ich habe zwei Arbeitsverträge analysiert, der erste ist ein Muster, das ich im Internet ge-

funden habe. Man kann nur dieses Dokument ausdrucken, erfüllen und benutzen. Im 

zweiten Fall geht es um einen konkreten Arbeitsvertrag aus einem Unternehmen in Deut-

schland.  

Für die Analyse habe ich zwei Arbeitsverträge ausgewählt, die in Paragraphen gegliedert 

wurden. Zunächst habe ich eine einfache Übersicht der einzelnen Paragraphen in Form 

einer Tabelle entwickelt. Im nächsten Schritt beschäftigte ich mich mit einzelnen Absätzen, 

in denen ich zuerst den Absatz beschrieb und dann typische Sätze für den Absatz auflistete. 

Bei der Analyse der Verträge stellte ich fest, dass sie in bestimmten Textteilen (Para-

graphen) sehr ähnlich sind, da der Arbeitsvertrag arbeitsrechtlich geregelt ist. Das Arbeit-

sgesetz enthält genau die Punkte, die jeder Arbeitsvertrag enthalten muss. Neben den gese-

tzlichen Bestimmungen kann jeder Abschnitt weitere Angaben enthalten, auf die sich die 

Vertragspartner einigen können. In der Analyse beschäftigte ich mich hauptsächlich mit der 

juristischen Sprache, und ich kann sagen, dass sowohl lange Sätze als auch Absätze und 

technische Begriffe für Verträge typisch sind. Die Analyse zeigte, dass der Arbeitsvertrag 

an Passivform sehr reich ist. 

Wenn man sich die beiden untersuchten Verträge anschaut, findet man, dass es immer vom 

Arbeitgeber abhängt, wie detailliert der Arbeitsvertrag ist. 

Im theoretischen Teil habe ich die typischen Merkmale von Rechtstexten erwähnt. Nach 

der Analyse der beiden Arbeitsverträge kann ich feststellen, dass alle typischen Merkmale 

in den Verträgen enthalten waren, wie ich bereits erwähnt habe. 

In Bezug auf Arbeitsverträge und Fachwörter werden wir nicht so viele davon finden wie 

in anderen Rechtstexten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Arbeitsverträge relativ 

einfach und verständlich sind. Es ist wichtig, dass der Vertrag auch für einen Laien 

verständlich wäre. 
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SCHLUSSBETRACHTUNG 

In dieser Bachelorarbeit widmete ich mich dem Thema Fachsprachliche Lexik dargestellt 

an einem ausgewählten Vertragstyp. 

Der erste Teil meiner Bachelorarbeit ist theoretisch, befasst sich mit eigenen Themen wie 

z.B. Fachkommunikation, Fachsprache, Terminus und Fachwortschatz, juristische Sprache, 

juristische Texte und juristische Textsorte. Theoretische Teil ist in vier Kapitel eingeteilt.  

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit Fachkommunikation. Im zweiten Kapitel wurde ju-

ristische Fachsprache definiert  

Im dritten Kapitel habe ich mich mit dem Thema “juristische Texte” befasst. In nächsten 

Absätzen habe ich verschiedene Arte von Rechtstexten angedeutet. Im folgenden Kapitel 

wurde der Begriff Vertrag definiert. Ich habe versucht, in dem theoretischen Teil meiner 

Bachelorarbeit, "von abstrakt zu konkret" zu kommen. 

In dem praktischen Teil habe ich die Arbeitsverträge analysiert, aber zuerst wurde dieser 

Typ vom Vertrag definiert. 

Am Ende des praktischen Teils meiner Arbeit habe ich einen Überblick eigener Para-

graphen in der Form der Tabelle ausgearbeitet.  
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BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

bzw.  beziehungsweise 

d.h.  das heißt 

S.  Seite 
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usw.  und so weiter 

ZPO  Zivilprozessordnung  
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